
  

 
 
 
 

Nachtragshaushaltsplan Nr. 1 für 2020 
 
 

Erläuterungsbericht 
 
Der 1. Nachtragshaushalt für 2020 ist aufgrund von Änderungen im Stellenplan 2020 
zu erlassen. 
 
Da zu Beginn des nächsten Haushaltsjahres mehrere Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter in Ruhestand gehen und ein reibungsloser Übergang hinsichtlich der Aufgaben-
übergabe erfolgen soll, bedarf es der Ergänzung des bisherigen Stellenplanes, da 
die Nachfolger noch im laufenden Jahr gewonnen und eingestellt werden sollen. 
 
Darüber hinaus haben sich Engpässe im Bereich der Hausmeisterstellen ergeben. 
Auch hier erfolgt eine Anpassung. 
 
Zudem sollen Stellen für die aus Elternzeit zurückkehrenden Mitarbeiterinnen vorge-
sehen werden. 
 
Die Finanzierung erfolgt durch Einsparung oder Verschiebung von Stellenbesetzun-
gen und über die Deckungsreserve Personal, somit ist eine Anpassung der beste-
henden Haushaltsstellen nicht erforderlich. 
 
 
 
Neufahrn, 13.07.2020 
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